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111  Auswahl der Beweismittel 
 
(1) Der Staatsanwalt soll nur die Beweismittel aufführen, die für die Aufklärung des Sachverhalts und für die 
Beurteilung der Persönlichkeit des Angeschuldigten wesentlich sind.

(2) Haben mehrere Zeugen über denselben Vorgang im Vorverfahren übereinstimmend ausgesagt, wird es 
häufig nicht nötig sein, jeden zu benennen.

(3) 1Für Sachverständige gilt Absatz 2 entsprechend. 2Soweit es zulässig ist, ein schriftliches Gutachten in 
der Hauptverhandlung zu verlesen (§ 256 Absatz 1 StPO), wird dieses oft ein ausreichendes Beweismittel 
sein; dies gilt nicht, wenn der Sachverständige ein Gutachten nur unter dem Eindruck der 
Hauptverhandlung erstatten kann, z.B. über die Schuldfähigkeit oder über besondere seelische oder 
geistige Eigenschaften des Angeschuldigten oder eines sonstigen Prozessbeteiligten.

(4) 1Der Staatsanwalt darf dem Gericht oder dem Vorsitzenden Akten, Schriftstücke oder Beweisstücke nur 
vorlegen, wenn er sie gleichzeitig zu Bestandteilen der gerichtlichen Akten erklärt und damit auch dem 
Verteidiger zugänglich macht. 2Legt er sie erst in der Hauptverhandlung vor, hat er sie dadurch zum 
Gegenstand der Verhandlung zu machen, dass er die Vorlegung auch dem Angeklagten oder dem 
Verteidiger bekannt gibt.


